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RS OGH 1992/9/16 3Ob508/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1992

Norm

ABGB §1222

Rechtssatz

Bei Verschuldung des Bräutigams ist von Bedeutung, ob die Antragstellerin für diese Verbindlichkeiten (mithaftet)

haftet, weil nur in diesem Fall die vom Antragsgegner befürchtete Verwendung seiner Heiratsgutsleistung zur

Schuldentilgung für den Bräutigam vordergründig in Erwägung zu ziehen ist.
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